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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

   
   

1. ZPO, BNotO: Rechtskraft bei Amtshaftungsklage gegen Notar  
Urteil vom 09.06.2022, Az: III ZR 24/21  

2. ZPO: Berufungsbegründung bei Klageabweisung aus mehreren rechtlichen 
Erwägungen  
Beschluss vom 21.06.2022, Az: VI ZB 87/21  

 

 
Urteile und Beschlüsse:

 
1. ZPO, BNotO: Rechtskraft bei Amtshaftungsklage gegen Notar  

Urteil vom 09.06.2022, Az: III ZR 24/21 
a) Die Rechtskraft eines Urteils, mit dem die gegen einen Notar gerichtete Amtshaf-
tungsklage wegen einer anderweitigen Ersatzmöglichkeit nach § 19 Abs. 1 Satz 2 
BNotO als derzeit unbegründet abgewiesen wird, umfasst die Gründe des Urteils, so-
weit in ihnen die übrigen Anspruchsvoraussetzungen positiv festgestellt werden. Ist 
dies der Fall, kann im Folgeprozess die Amtshaftungsklage nicht mit der Begründung 
abgewiesen werden, der Anspruch habe bereits im Zeitpunkt der Erstentscheidung 
dem Grunde nach nicht bestanden. 
 
b) Zur sekundären Darlegungslast des Verwalters des Nachlasses eines verstorbenen 
Notars, der wegen Verletzung von Amtspflichten des Notars aus § 14 Abs. 2 BNotO 
und § 4 BeurkG in Anspruch genommen wird. 
 
c) Ergreift der durch eine notarielle Amtspflichtverletzung Geschädigte Maßnahmen 
der Rechtsverfolgung gegen Personen, deren Haftung gegenüber derjenigen des Notars 
nach § 19 Abs. 1 Satz 2 BNotO vorrangig ist, sind die Kosten eines gegen solche Per-
sonen geführten Rechtsstreits erster Instanz als adäquat-kausal auf der Amtspflichtver-
letzung beruhender Schaden ersatzfähig, wenn und soweit die Klage rechtlich wie 
wirtschaftlich begründete Aussicht auf Erfolg bot und sich nicht als Maßnahme dar-
stellt, die dem Geschädigten nicht zumutbar ist und die ein vernünftiger Geschädigter 
nicht ergreifen würde. Kosten eines Rechtsmittels, das der Geschädigte gegen ein ihm 
ungünstiges erstinstanzliches Urteil einlegt, sind hingegen regelmäßig nicht ersatzfä-
hig, soweit es zur Interessenwahrung des Geschädigten genügt, mittels einer Streitver-
kündung gegenüber dem Notar Bindungswirkung für den nachfolgenden Amtshaf-
tungsprozess herzustellen (Bestätigung von Senat, Urteil vom 27. Oktober 1955 - III 
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ZR 82/54 , BGHZ 18, 366 [zu § 839 Abs. 1 Satz 2 BGB ]; BGH, Urteil vom 18. April 
2002 - IX ZR 72/99 , NJW 2002, 2787). 
 

  
2. ZPO: Berufungsbegründung bei Klageabweisung aus mehreren rechtlichen Erwä-

gungen  
Beschluss vom 21.06.2022, Az: VI ZB 87/21 
Hat das Erstgericht die Abweisung der Klage auf mehrere voneinander unabhängige, 
selbständig tragende rechtliche Erwägungen gestützt, muss die Berufungsbegründung 
jede tragende Erwägung angreifen. 
 
  

 

 


